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Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die am 6. Oktober 1980 unter Inanspruchnahme zwier Priori- 

tten vom 13. Oktober 1979 und vom 16. Juni 1980 angemeldete 

europdische Patentanmeldung 27 588 wurde durch den Beschlul3 

vom 8. August 1984 der Prifungsabtei1ung des Europäischen 

Patentamts zurUckgewiesen. 

Der ZurUckweisung lag der am 6. Februar 1984 eingegangene 

Patentanspruch 1 zugrunde, der wie folgt lautete: 

Verfahren zur Stabilisierung von Polyvinylchloridformrnassen, 

dadurch gekennzeichnet, daB man in die Formmassen auf 100 

Gewichtsteile Polyvinyichiorid 

a) 02 - 5 Gewichtsteile eines synthetischen, kristallinen, 

13 bis 25 Gewichtsprozent gebundenes Wasser enthaltenden, 

feinteiligen, Natriumalumosilikats, das - bezogen auf die 

wasserfreie Form - die Zusammensetzung 0,7 - 1,1 Na20 

A1203 . 1,3 - 2,4 Si02 hat (Zeolith 4A), 

b) 0,05 - 1,5 Gewichtsteile Calciumsalz von Fettsäuren mit 8 

bis 22 Kohienstoffatomen, 

c) 0,05 - 0,5 Gewichtsteile Zinksalz von Fettsuren mit 8 

bis 22 Kohienstoffatomen, 

d) 0,2 - 2,0 Gewichtsteile Partialester aus Fettsäuren mit 8 

bis 22 Kohienstoffatomen und Polyolen mit 2 bis 6 Koh-

lenstoffatomen und 2 bis 6 Hydroxyigruppen, die pro Mole-

kill im Durchschnitt mindestens eine freie Polyol-Hydro-

xylgruppe enthalten und OH-Zahlen zwischen 140 und 580 

aufweisen, 

e) 0,1 - 10 Gewichtsteile Thioglykolsäureester von Polylolen 

mit 2 bis 6 Hydroxyigruppen und/oder Thioglykolsäureester 

01526 



2 	 T 38/85 

monofunktioneller Alkohole mit 8 bis 22 Kohienstoffato-

men 

eingearbeitet. 

Anspruch 11 ist auf die entsprechende Stabilisatorkombina-

tion gerichtet. 

II. Die ZurUckweisung wurde mit mangeinder erfinderischer Ttig-

keit im Sinne von Art. 56 EPU begrUndet. 

In der DE-A-2 642 509 (1) - so wird im wesentlichen ausge-

fiihrt - sei bereits eine Stabilisatorkombination für Poly-

vinyichiorid (= PVC)-Formmassen beschrieben, die aus den 

Bestandteilen b), c) und d) in den beanspruchten Mengenver-

hältnissen bestehe; dieser habe man lediglich noch die Kom-

ponenten a) und e) zur wirkungsverbesserung beigegeben. DaB 

ein Zusatz von a) sich giinstig auswirken wUrde, war in 

Kenntnis der US-A-4 000 100 (2) und der dort vor allem mit 

Zeolith 4A erhaltenen Ergebnissen zu erwarten. Bei der Kom-

ponente e) handle es sich urn einen üblichen Co-stabilisator 

für halogenierte Polyolefine, dessen bekanntestes PVC sei 

(R6mpps Chemielexikon, 7. Auflage, 1977, Stichwort Thiogly-

kolsäure (3)); seine Mitverwendung habe auch auf Grund des 

Hinweises in der Beschreibung (Seite 11) nahegelegen. Die 

Ermittlung der optirnalen Zusatzrnengen sei Routinearbeit ge-

wesen. Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgabe, die in 

einer Verbesserung der statischen Thermostabilität von PVC-

Formmassen zu sehen sei, habe man lösen k6nnen, ohne erfin-

derisch tätig werden zu müssen. 

III. Gegen die ZurUckweisung hat die BeschwerdefUhrerin mit dem 

am S. Oktober 1984 eingegangenen Schriftsatz unter gleich-

zeitiger Entrichtung der vorgeschriebenen GebUhr Beschwerde 

eingelegt und diese rechtzeitig schriftlich begrUndet. 
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Nach den Ausftihrungen der Beschwerdefihrerin geht es bei der 

Erfindung vor allem darum, einen voliwertigen Ersatz für die 

bislang gebräuchlichen schwermetallhaltigen PVC-Stabilisato-

ren zur VerfUgung zu stellen, weiche zwar wirksrn, physiolo-

gisch aber bedenklich seien. Mit den anmeldungsgemäl3en Sta- 

bilisatorsystemen erhalte man PVC-Formmassen, deren Verar-

beitungseigenschaften mit denen von schwermetallstabilisier-

ten Formmassen vergleichbar seien; die kritischen Parameter 

(Anfangsfarbe, Anfangsstabilität, Stabilitätsabbruch) er-

brächten durchwegs gute Ergebnisse. Das sei für die grol3-

technische Fertigung z.B. von helifarbigen Formstiicken von 

Bedeutung. 

Die in (1), weiches Dokurnent auf die BeschwerdefUhrerin zu-

rUckgehe, vorgeschlagenen Stabilisatorgemische auf der Basis 

von Calcium- und/oder Zinksalzen und einem Pentaerythritpar-

tialester hätten nicht voll befriedigt. In (2) werde zwar 

angegeben, daB die Zugabe von nicht-aktivierten Zeolithen zu 

mit konventionellen Stabilisatoren versetzten PVC-haltigen 

Harzen generell zu einer synergistischen Wirkungssteigerung 

fUhre. Nichts in (1) und (2) oder gar in (3) deute aber 

darauf hin, daB das in den AnsprUchen näher gekennzeichnete 

Mehrkomponentensystem eine brauchbare Alternative zu den 

bisher Ublichen Schwermetallstabilisatoren für PVC dar-

stelle. Mit der eigentlichen Aufgabe der Erfindung und den 

in diesem Zusammenhang gemachten quantitativen Aussagen 

setze sich der ZurUckweisungsbeschluB nicht gebUhrend aus-

einander. 

IV. Auf einen Zwischenbescheid der Kammer und eine telefonische 

Rücksprache hin, hat die Bes.chwerdefiihrerin Vergleichsver- 

suche (eingegangen am 11. November 1986) eingereicht und 

diese spter ergänzt; sie hat ferner einen Satz Uberarbeite-

ter AnsprUche 1 bis 16 (eingegangen am 6. April 1987) vor- 
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gelegt; als wesentliche Anderung wurde im Anspruch 1 die 

Mengenangabe des Bestandteils e) korrigiert. 

Sie beantragt, die Entscheidung iiber die ZurUckweisung der 

europäischen Patentanmeldung aufzuheben und - sinngemI3 - 

das nachgesuchte europäische Patent auf der Grundlage der 

zuletzt eingereichten AnsprUche 1 bis 16 zu erteilen. 

EntscheidungsgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie Re-

gel 64 EPO und ist daher zulässig. 

2. Die geltenden AnsprUche 1 bis 16 sind in formeller Hinsicht 

nicht zu beanstanden (Art. 123 (2) EPfi). 

Anspruch 1 unterscheidet sich von dem ursprUnglich einge-

reichten und auch von dem der Zuriickweisung zugrundegelegten 

Anspruch 1 in erster Linie dadurch, daI3 nunmehr der obere 

Grenzwert fUr die Thioglykolestermenge e) "1.0" statt bisher 

"10" lautet; diese Xnderung geht auf den ursprUnglichen An-

spruch 11, Ziffer e) zurUck; nach dem Bekunden der Beschwer-

defUhrerin in ihrer Eingabe vom 22. November 1982 ist allein 

der jetzt angegebene Zahienwert richtig. Wegen der bei den 

Bestandteilen a) und d) vorgenommenen EinfUgungen wird auf 

Seite 5, Abs. 2 des Ursprungstexts bzw. auf den ursprUng-

lichen Anspruch 4 verwiesen. 

Die Ubrigen AnsprUche entsprechen inhaitlich den ursprUng -

lichen AnsprUchen mit gleicher Nuinerierung. 

3. Die Erfindung betrif ft eine StabilisatorkombinatiOn fUr PVC-

Forniinassen auf der Basis von Calcium-/Zink-Seifen und em 

Verfahren zur Stabilisierung derartiger Formmassen. 

Der Beschreibung zufolge hat man seit langem versucht, die 

bei der Herstellung von Artikein aus PVC in der Praxis Ubli-

cherweise benutzten SchwermetallstabilisatOrefl durch weniger 
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toxische Substanzen zu ersetzen. Der stabilisierende Effekt 

soicher, beispielsweise auf der Grundlage von Calciumstearat 

aufgebauter Systeme ist jedoch verhältnismäi3ig gering. Damit 

hergesteilt Formgegenstände zeigen häufig Verfárbungen und 

besitzen eine geringe Reststabilitt. 

Ein zur Stabilisierung von Suspensions-PVC geeignetes, em 

Calzium/Zink-Salz enthaltendes MehrkomponentensyStem 1st in 

(1) beschrieben; die in den dortigen Beispielen benutzte Ab-

mischung besteht aus 

Calziumstearat (= b), 

Zinkstearat (= c), 

PentaerythritstearinsurepartialeSter (OH Zahi 200; = 

Paraff in und Stearinsäure sowie 

Diphenyloipropan als Antioxydationsmittel. 

Nach der vorliegenden Beschreibung war damit jedoch die er-

wiinschte Gleichwirkung mit schwermetallhaltigefl Stabilisa-

toren nicht zu verwirklichen. 

4. 	GegenUber diesem nächstliegenden Stand der Technik (1) be- 

steht die technische Aufgabe der Erfindung darin, die auf 

der Grundlage Calcium- und Zink-Seifen beruhenden Stabili-

satorkombinationen für PVC zu verbessern und einen voll-

wertigen Ersatz für die bisher verwendeten, arbeitsphysiO-

logisch bedenklichen SchwermetallstabilisatOrefl zur VerfU-

gung zu stellen (Beschreibung Seite 2, letzter Abs., Seite 

14, Abs. 3). 
Als Lasung dieser Aufgabe wird geinäf3 Anspruch 1 vorgeschla-

gen, in besagte Formmassen fUnf nach Art und Menge wohide-

finierte Substanzen einzuarbeiten; es handelt sich -verein-

facht dargesteilt - urn 

a) ein Natriumalurnosilikat vom Typ Zeolith 4A, 

b) das Calciuzusalz einer Fettsäure (Calciumstearat), 

c) das Zinksalz einer Fettsäure (Zinkstearat), 

d) einen Polyolfettsäurepartialester 

(Pentaerythritpartialester), und 
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e) einen Thioglykolsäureester. 

DaB die gestelite Aufgabe auf dem vorgezeichneten Weg tat-

schlich gel5st wird, hat die Beschwerdefjjhrerjn anhand von 

experimentellem Material - derzeit nicht widerlegbar - 

glaubhaft gemacht. 

So haben Untersuchungen mit einem erfindungsgemäl3, mit einem 

nach (1) und mit einem in Ublicher Weise mit Bleisaizen 

stabilisierten PVC ergeben, daB unter gleicher thermischer 

Belastung optimale Ergebnisse hinsichtlich Anfangsfarbe, 

Anfangsstabilität und Langzeitstabilität nur mit ersterem 

erzielt werden. Das Weglassen bzw. der Austausch einzelner 

(a, d, e) oder mehrerer (a + e; a + d + e) Komponenten aus 

der Richtrezeptur des Anspruchs 1 hat einen Wirkungsabfall 

zumindest bei einem der 3 genannten, kritischen Stabili-

ttsparameter zur Folge (Beschreibung, Beispiel 1 A, C, D, 

E, F; Beispiel 3, N bis S; Ergänzende Versuche, Tabelle 1 A, 

C, D, F, G; Tabelle 2, Farbfoto; (1) Beispiel 2). Mit den 

anmeldungsgem7dL3 stabilisierten PVC-Formmassen lassen sich 

weil3e bis karamelfarbige Gebrauchsgegenstände oder trans-

luzerite Folien herstellen. 

5. Ein Verfahren zur Stabilisierung von PVC-Forminassen mit al-

ien im Anspruch 1 niedergelegten Merkmalen ist keiner der 

genannten Entgegenhaltungen zu entnehmen. Auch die im An-

spruch 11 definierte ssfertigeus Abmischung ist nicht vorbe-

schrieben. 

Der Gegenstand der AnsprUche 1 und 11 ist daher neu (Art. 54 

EPU), was auch die PrUfungsabteilung anerkannt hat. 

6. Es blejbt noch zu untersuchen, ob Anspruch 1 angesichts der 

bestehenden Aufgabe auf erfinderischer Ttigkeit beruht 

(Art. 56 EPU). 
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Urn zum Anmeldungsgegenstand zu kornmen, muL3te die nächstver-

gleichbare, aus (1) bekannte und zuvor schon detallierter 

erläuterte Stabilisatorformulierung in mehrfacher Hinsicht 

abgeändert werden: 

(A) das phenolische Antioxydationsmittel entfällt; 

(B) Paraffin und Stearinsäure spielen nur dann noch eine ge-

wisse Rolle, wenn Formmassen im Extruderverfahren weiter-

verarbeitet werden sollen (vorliegender Anspruch 7). 

Unverändert, gleichsarn als Grundrezeptur beibehalten wer-

den aus (1) - auch was die jeweiligen Mengen anbelangt - 

die beiden Primärstabilisatoren b) und c) zusammen mit 

der Komponente d); neu hinzukommen als Mischungsbestand-

teile 

(C) ein wasserhaltiger Zeolith 4 A (a) und 

(D) der Thioglykolat-co-stabilisator (e). 

6.1 Die vorgenommenen Anderungen, besonders die unter (A), (C) 

und (D) werden entgegen den Vorstellungen der Prtifungsab-

teilung durch den in Betracht gezogenen Stand der Technik 

nicht nahegelegt. 

6.2 So setzt sich denn der ZurUckweisungsbeschlui3 nicht damit 

auseinander, weshaib das Antioxydationsmittel (A) fortan als 

zwingender Stabilisatorbestandteil entbehrlich ist. 

6.3 Die Anrnerkung in (3), daB Ester der Thioglykolsäure (z. B. 

Decyithioglykolat) Weichmacher und Stabilisatoren für halo-

genierte Polyolefine seien, steht isoliert und ohne Bezug 

zurn Anmeldungsgegenstand und zur Aufgabenstellung im Raum. 

In der Beschreibung Seite 11, auf die sich die PrUfungs 

abteilung in diesem Zusarnmenhang beruft, wird lediglich auf 

die Möglichkeit hingewiesen, das komplette, d.h. das bereits 

e) enthaltende Stabilisatorgemisch je nach VerwendungszweCk 
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noch weiter durch Additives (Co-stabilisatoren, Hilfsstoffe) 

zu modifizieren. 

Der Einbau der Komponente e) in die aus b), c) und d) be-

stehende Grundrezeptur aus (1) wird durch derartige Angaben 

nicht initiiert. 

6.4 Entgegenhaltung (2) stammt aus 1976, ist also frUher als (1) 

ver6ffentlicht und geht nicht eigentlich auf Ca/Zn-Seifen-

haltige PVC-Stabilisatoren em. Nach der Lehre der Entgegen- 

haltung soll ein Zusatz von unaktivierten Zeolithen A (ent-
e 	o 	e 

sprechend 3A, 4A oder 5A-Porenweite) bei jeglicher Art von 

konventionellen anorganischen, metallorganischen, organi-

schen Stabilisatoren oder Stabilisatorgemischen eine syner-

gistische Erh6hung des Wärme- und Lichtschutzes bewirken. 

Wenn man die - auf der experimentell nur schwach abgesicher-

ten und daher recht vagen Aussage beruhende - Anregung auf-

greift und sich zwecks Erhbhung der Hitzestabilität für die 

Mitverwendung eines der ernpfohlenen Zeolithen entscheidet, 

so fUhrt dies allenfalls zu der urn die Komponente a) erwei- 

terten Grundrezeptur aus (1), d.h. zu einem Vierstoffge-

misch, nicht aber zu dem anspruchsgemI3en und hier allein 

interessierenden, aus a) bis e) bestehenden FUnfersystem. 

6.5 Gerade aber mit dern so zusainmengesetzten, komplexen Gemisch 

stelit sich die aufgabengemäl3 angestrebte Verbesserung der 

Ca/Zn-Seifen-Stabilisatoren und ihre wirkungsm13ige Gleich-

stellung mit den durch Schwermetallverbindungen belasteten 

Formulierungen als Folge des funktionellen Zusainmenspiels 

der ausgewàhlten Einzelkornponenten em. Aus deren wechsel-

seitigen positiven Beeinflussung resultieren die optirnalen 

Stabilisationsparameter und letztlich die gUnstigen Verar-

beitungseigenschaften der stabilisierten PVC-Formrnassen. Das 

Erreichte war nicht vorhersehbar (vgl. Abschnitt 4). 
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Da13 die Aufwandmenge, die beim Stabilisierungsverfahren nach 

der Anmeldung eingesetzt wird, vergleichsweise grol3 ist, 

kann hingenommen werden in Anbetracht des hbherzu wertenden 

Vorteils, der mit der Verwendung bzw. Bereitstellung des 

schwermetallsalzfreien, toxikologisch praktisch unbedenkli-

chen, fUr die Produktion von MassenbedarfsgUtern bestimrnten 

Zusatzes aus gewerbehygienischer und ökologischer Sicht ver-

bunden ist. 

7. Aus den dargelegten GrUnden beruht Anspruch 1, ebenso wie 

Anspruch 11, der auf das Stabilisatorgemisch per se gerich-

tet 1st, auf erfinderischer Ttigkeit. 

Die Ubrigen, durchwegs abhngigen AnsprUche betreffen bevor-

zugte AusfUhrungsformen der Erfindung und sind gleichfalls 

gewhrbar. 

Die ZurUckweisungsgrUnde tragen somit den angefochtenen Be-

schlul3 nicht. 

Entscheidungs forme 1 

Aus diesen GrUnden wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der PrUfungsabteilung des Europischen Pa-

tentamts vom 8. August 1984 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zurUckverwiesen, mit der 

Auflage, das nachgesuchte Patent auf der Grundlage der gel-

tenden AnsprUche zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbearnte: 	 Der Vorsitzende: 

F.Klein 
	 P.Lançon 
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